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DIE SUMMEN IM ÜBERBLICK
ERLÄUTERUNGEN

	 Aufwendungen
Die Aufwendungen der Stiftung bestehen aus Personalaufwendungen, Sach-
aufwendungen und Abschreibungen. Zu den Sachaufwendungen gehören 
beispielsweise die Aufwendungen für Honorare, Instandhaltung und Gebäude-
betriebskosten.

	 Erträge
Zu den Erträgen zählen Erträge aus Zuschüssen, Immobilien, Wertpapieren und
Spenden.

	 Eigenkapital
Das Eigenkapital (siehe Passivseite der Bilanz) erhält man, wenn man 
vom Vermögen der Stiftung alle Verpflichtungen abzieht. Verpflichtungen 
bestehen zum Beispiel gegenüber Lieferanten oder Finanzamt und Sozial­
versicherungsträger.

	 Nettovermögen
Das Nettovermögen erhält man, wenn man von dem Eigenkapital die zweck-
gebundenen Rücklagen abzieht. Zweckgebundene Rücklagen sind betrags-
mäßig und sachlich gebunden und dienen der finanziellen Mittelbindung für 
zukünftige Aufgaben und Zwecke (beispielsweise Instandhaltung für Immo-
bilien oder Kapital für die Erfüllung von Messverpflichtungen im Dom). Diese 
betreffen im Unterschied zu Rückstellungen und Verbindlichkeiten zukünftige 
Verpflichtungen ohne konkretisierten Zeitbezug. Zweckgebundene Rücklagen 
findet man innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite einer Bilanz.

Aufwendungen

0,8 Mio. €

Eigenkapital

3,9 Mio. €

Nettovermögen

3,6 Mio. €

Erträge

0,9 Mio. €

2024
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BILANZ

P A S S I V A

31.12.2024
EUR

31.12.2023
EUR

A.	 EIGENKAPITAL
I. Stiftungskapital  2.500.000,00 2.500.000,00
II. Rücklagen

1. Ausgleichsrücklage 460.000,00  460.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen 292.148,66  215.032,52
3. Andere Rücklagen 632.415,36  632.415,36

  1.384.564,02 1.307.447,88
  3.884.564,02 3.807.447,88

B.	� SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND 
ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES 
SACHANLAGEVERMÖGENS  2.384.851,96 2.446.138,16

C.	 RÜCKSTELLUNGEN    
1. Sonstige Rückstellungen 19.100,00  28.310,93

  19.100,00 28.310,93

D.	 VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 33.102,09  25.759,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber der öffentlichen Hand 6.136,13  0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften 8.143,64  8.277,21
4. Sonstige Verbindlichkeiten 12.000,73  18.061,02

  59.382,59 52.097,77

  6.347.898,57 6.333.994,74

A K T I V A

31.12.2024
EUR

31.12.2023
EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN   

I.	 Sachanlagen
1. �Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  

sowie Bauten auf fremden Grundstücken 1.164.968,19  1.176.860,00
2. Kunstgegenstände 136.614,74  136.614,74
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.198.428,62  3.273.293,13

  4.500.011,55 4.586.767,87
II.	 Finanzanlagen    

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.044.901,35  1.042.337,73
2. Sonstige Ausleihungen 5.000,00  5.000,00

  1.049.901,35 1.047.337,73
  5.549.912,90 5.634.105,60

B. UMLAUFVERMÖGEN    

I.	 Vorräte    
1. Waren 3.654,90  2.858,70
  3.654,90 2.858,70

II.	 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen gegen die öffentliche Hand 230.415,23  265.206,00
2. Forderungen gegen kirchliche Körperschaften 59.713,56  90.220,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände 5.126,89  5.623,89

  295.255,68 361.050,18
III.	Guthaben bei Kreditinstituten  499.075,09 335.980,26
  797.985,67 699.889,14

  6.347.898,57 6.333.994,74
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GUV

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024 

31.12.2024
EUR

31.12.2023
EUR

1.	 Erträge    

a) Erhaltene Zuschüsse 483.757,55  730.747,03

b) Mieten, Pachten und Nebenkosten 93.572,64  94.971,61

c) Spenden 158.123,95  135.795,77

d) Sonstige Erträge 143.087,66  105.499,64

  878.541,80 1.067.014,05

2.	 Aufwendungen
a) Personalaufwendungen    

Löhne und Gehälter -153.378,80  -156.416,15

Soziale Abgaben und Aufwendungen für  
Altersversorgung und für Unterstützung 
- �davon für Altersversorgung EUR 28.954,32  

(Vorjahr: 26.894,00) -48.041,26  -44.916,71

b) �Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen -86.756,32  -88.199,70

c) Sonstige Aufwendungen -528.983,79  -736.759,87

  -817.160,17 -1.026.292,43

3.	 Saldo aus Erträgen und Aufwendungen  61.381,63 40.721,62

4.	� Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens  12.341,19 11.251,69

5.	 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  3.594,80 378,13

6.	� Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf  
Wertpapiere des Umlaufvermögens  -43,84 -2.820,04

7.	 Finanzergebnis  15.892,15 8.809,78

8.	 Ergebnis vor sonstigen Steuern  77.273,78 49.531,40

9.	� Sonstige Steuern  -157,64 -254,69

10.	�Jahresergebnis  77.116,14 49.276,71

11.	�Einstellungen in die zweckgebundenen Rücklagen  -77.116,14 0,00

12.	�Einstellungen in die anderen Rücklagen  0,00 -49.276,71

13.	�Bilanzgewinn  0,00 0,00

ANHANG

1. Allgemeine Angaben 

Der Jahresabschluss der Domkustodeistiftung Regens-
burg (im Folgenden: Stiftung) zum 31. Dezember 2024 ist 
freiwillig in Übereinstimmung mit den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches (HGB) nach § 267 Abs. 1 HGB für 
kleine Kapitalgesellschaften und den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung, steuerrechtlicher Vorschrif-
ten sowie unter Beachtung einschlägiger kirchenrecht-
licher Vorschriften aufgestellt worden. 

Für ein besseres Verständnis des Jahresabschlusses wur-
den in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
nach § 265 Abs. 5 HGB neue Posten hinzugefügt und 
nach § 265 Abs. 6 HGB die Gliederung sowie Bezeichnun-
gen von Posten angepasst.

Alle Beträge sind – soweit nicht gesondert darauf hin-
gewiesen wird – in EUR angegeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Sachanlagen der Stiftung werden mit den Anschaf-
fungskosten abzüglich planmäßiger nutzungsbedingter 
und gegebenenfalls außerplanmäßiger Abschreibungen 
bewertet. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear. 
Unbebaute und bebaute Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grundstücken 
werden infolge fehlender Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zum 31. Dezember 2015 zum Zeitwert 
bewertet. Soweit abnutzbar werden diese planmäßig 
linear über ihre Restnutzungsdauer (3 bis 100 Jahre) ab-
geschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen werden 
vorgenommen, wenn von einer voraussichtlich dauerhaf-
ten Wertminderung ausgegangen wird. Zuschreibungen
werden unter Beachtung des Wertaufholungsgebots bis 
zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorgenommen, sofern der Grund für die außer-
planmäßige Wertminderung entfallen ist.

Bis 2017 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten größer EUR 150,00 

(netto) einzeln aktiviert und über die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer (3 bis 100 Jahre) abgeschrieben.

Seit 2018 werden selbstständig nutzbare bewegliche 
Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung 
unterliegen, im Zugangsjahr voll abgeschrieben, sofern 
ihre jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
EUR 800 (netto) nicht übersteigen.

Die bilanzierten Kunstgegenstände sind unter Heran-
ziehung von Vergleichswerten bewertet und ab einem 
Einzelwert über EUR 1.000,00 aktiviert worden. In Teil-
bereichen wurden für die Bewertung Gruppenbildungen 
vorgenommen. Eine planmäßige Abschreibung erfolgt 
nicht.

Finanzanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten 
und – bei voraussichtlich dauernder Wertminderung – 
mit ihrem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 
Wertpapiere mit einer begrenzten Laufeit werden bei 

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 
ZUM 31. DEZEMBER 2024
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Kursschwankungen grundsätzlich nicht außerplanmäßig
wertberichtigt, da die Domkustodeistiftung diese Wert-
papiere bis zum Ende der Laufzeit hält.

Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen, falls eine 
dauerhafte Wertminderung erkennbar ist. Wertpapier-
käufe über und unter dem Nennwert werden über die 
Laufzeit zu-/abgeschrieben.

Die sonstigen Ausleihungen betreffen Genossenschafts-
anteile bei der LIGA Bank eG, Regensburg, und werden 
zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten bzw. 
den niedrigeren Wiederbeschaffungskosten oder Markt-
preisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips
bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
werden zum Nennbetrag unter Berücksichtigung von an-
gemessenen Wertberichtigungen angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert 
ausgewiesen.

Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals 
erfolgen gem. IDW RS FAB 5 i. V. m. § 272 HGB unter 
Berücksichtigung der Satzung und zum Abschlussstichtag 
vorliegender Beschlüsse. Das Eigenkapital ist zum Nenn-
wert angesetzt.

Zuwendungen und Beiträge Dritter, welche zur Anschaf-
fung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes 
verwendet werden, werden als Sonderposten auf der 
Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Sonderposten 
wird über die Nutzungsdauer der entsprechenden
Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt in 
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrages. Sie sind so bemessen, 
dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. 
Langfristige Rückstellungen werden zum

Bilanzstichtag mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechen-
den durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 
sieben Geschäftsjahre abgezinst, der von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlicht wird. Erträge und Aufwendun-
gen aus der Ab- oder Aufzinsung werden im Finanzergeb-
nis ausgewiesen.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag am 
Bilanzstichtag angesetzt.

ANHANG

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens je Posten der 
Bilanz ist dem Anlagenspiegel (Beiblatt zum Anhang) zu 
entnehmen.

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 
haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als 
einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stiftungskapital der Domkustodeistiftung (Stammver-
mögen) beträgt unverändert EUR 2.500.000,00. Dieses 
Vermögen ist nötig, um die dauerhafte Erreichung der 
Zwecke der Stiftung sicherzustellen. Das Stammvermö-
gen setzt sich zusammen aus Immobilien, Grundstücken, 
werthaltiger Kunst, Betriebs- und Geschäftsausstattung 
und Wertpapieren des Anlagevermögens.

Als Ausgleichsrücklage werden zum 31. Dezember 
2024 EUR 460.000,00 (Stand 31. Dezember 2023: EUR 
460.000,00) ausgewiesen.

Die Ausgleichsrücklage soll die Kapitalbasis der Stiftung 
stärken und so die Funktion eines Risikopuffers erfüllen. 
Sie wird gebildet insbesondere für den Ausgleich von
Ergebnisschwankungen, den Ausgleich von besonderen 
Risiken aus kirchlichen Aktivitäten oder als Reserve für 
haushaltslose Zeiten.

Als zweckgebundene Rücklagen sind insgesamt EUR 
292.148,66 (Stand 31. Dezember 2023: EUR 215.032,52) 
eingestellt. Die zweckgebundenen Rücklagen werden 
verwendet für die Instandsetzung der stiftungseigenen 

Häuser (EUR 247.599,36; Stand 31. Dezember 2023:
EUR 170.483,22) und für Messstiftungen am Regens-
burger Dom (EUR 44.549,30; Stand 31. Dezember 2023: 
44.549,30).

Die anderen Rücklagen betragen zum 31. Dezember 
2024 EUR 632.415,36 (Stand 31. Dezember 2023: EUR 
632.415,36).

Zum 31. Dezember 2024 beläuft sich das gesamte Eigen-
kapital auf EUR 3.884.564,02 (Stand 31. Dezember 2023: 
EUR 3.807.447,88).

Sonderposten

Die Sonderposten bestehen aus erhaltenen Zuschüssen 
für Kunstgegenstände und Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen insbesondere Jahresab-
schlusskosten und Personalkosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr grundsätzlich 
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. In den Verbind-
lichkeiten sind sonstige Verbindlichkeiten (Mietkautio-
nen) in Höhe von EUR 11.736,60 (Stand 31. Dezember 
2023: EUR 11.723,63) mit einer Restlaufzeit von über
einem Jahr enthalten.
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ANHANG

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge
 
Die erhaltenen Zuschüsse setzen sich wie folgend dargestellt zusammen:

 2024 2023

Freistaat Bayern 200.000,00 € 245.074,34 €

Bischöflicher Stuhl von Regensburg KdöR 1.970,66 € 1.970,66 €

Diözese Regensburg KdöR 281.786,89 € 382.671,03 €

Sonstige Staatszuschüsse 00,00 € 101.031,00 €

Summe 483.757,55 € 730.747,03 €

Die sonstigen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträ-
ge aus der Auflösung von Sonderposten (EUR 61.286,20; 
2023: EUR 62.748,56) und Sammel- und Kollektengeld
(EUR 48.220,92; 2023: EUR 39.395,85). In Höhe von 
TEUR 28 (2023: TEUR 0) sind periodenfremde Erträge

enthalten, die in Höhe von TEUR 20 den die Schätzung 
des Vorjahres übersteigenden staatlichen Zuschuss für 
des Sachbedarf zum Betrieb der Domkirche in Regens-
burg sowie in Höhe von TEUR 8 Erträge aus Nebenkos-
tenabrechnungen des Jahres 2023 betreffen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Personal-
aufwendungen in Höhe von EUR 201.420,06 (2023: EUR 
201.332,86), Gebäudebetriebskosten in Höhe von

EUR 116.520,31 (2023: EUR 138.972,24) sowie Instand-
haltungsaufwendungen in Höhe von
EUR 193.514,98 (2023: EUR 389.730,71).

Regensburg, 28. Juli 2025

Domkustodeistiftung Regensburg 
Der Stiftungsvorstand

Johann Ammer

5. Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und 
Haftungsverhältnisse

Zum Stichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse 
und keine wesentlichen sonstigen finanziellen  
Verpflichtungen.

Stiftungsvorstand

Die Domkustodeistiftung wird vertreten durch  
Domcustos Domkapitular Johann Ammer. 

Dem Vermögensverwaltungsrat der Domkustodeistiftung 
Regensburg gehören folgende Personen an:

 �Prof. Dr. Josef Kreiml, Domkapitular
 �Michael Dreßel, Domkapitular

Mitarbeiter

Die Domkustodeistiftung beschäftigte im 
Geschäftsjahr 2024 im Durchschnitt 12 Mitarbeiter 
(Vorjahr: 12 Mitarbeiter).
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Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Nettobuchwerte

1. Jan. 2024  
EUR

Zugänge  
EUR

Abgänge  
EUR

31. Dez. 2024  
EUR

1. Jan. 2024
EUR

Zugänge
EUR

Zuschreibung
EUR

Abgänge
EUR

31. Dez. 2024
EUR

31. Dez. 2024
EUR

31. Dez. 2023
EUR

SACHANLAGEN     

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten sowie Bauten auf fremden 
Grundstücken 1.525.270,74 0,00 0,00 1.525.270,74 348.410,74 11.891,81 0,00 0,00 360.302,55 1.164.968,19 1.176.860,00

Kunstgegenstände 136.614,74 0,00 0,00 136.614,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.614,74 136.614,74

Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.474.325,49 0,00 0,00 4.474.325,49 1.201.032,36 74.864,51 0,00 0,00 1.275.896,87 3.198.428,62 3.273.293,13

 6.136.210,97 0,00 0,00 6.136.210,97 1.549.443,10 86.756,32 0,00 0,00 1.636.199,42 4.500.011,55 4.586.767,87

FINANZANLAGEN     

Wertpapiere des Anlagevermögens 1.091.894,71 0,00 0,00 1.091.894,71 49.556,98 43,84 -2.607,46 0,00 46.993,36 1.044.901,35 1.042.337,73

Sonstige Ausleihungen 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

 1.096.894,71 0,00 0,00 1.096.894,71 49.556,98 43,84 -2.607,46 0,00 46.993,36 1.049.901,35 1.047.337,73

 7.233.105,68 0,00 0,00 7.233.105,68 1.599.000,08 86.800,16 -2.607,46 0,00 1.683.192,78 5.549.912,90 5.634.105,60

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS  
IM GESCHÄFTSJAHR 2024

ANHANG
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1. Allgemeine Angaben zur Domkustodeistiftung Regensburg

Die Domkustodeistiftung ist eine rechtsfähige kirch-
liche Stiftung des öffentlichen Rechts gemäß Art. 21 ff 
des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) i. d. F. v. 
26. September 2008 (zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. Juli 2023; Art. 21 aufgehoben; nun Art. 2 Abs. 4 
BayStG), deren Rechtsstellung mit Feststellungsbescheid 
vom 13. Juli 2016 gemäß Art. 25 Abs. 2 BayStG bestätigt 
wurde. Sie besteht nachweislich seit Jahrhunderten und 
wurde zum 1. Dezember 2016 mit der Schaffung einer 
Satzung „wiederbelebt“.

Die Stiftung hat als Stiftungszweck den „Betrieb“ des Re-
gensburger Doms sicherzustellen. In der Satzung ist dazu 
festgelegt: „Zweck der Stiftung ist die Sicherstellung der 
Abdeckung der aus der liturgischen Nutzung des Domes 
durch Bischof und Domkapitel wie zu seiner sonstigen 
kirchlichen Nutzung entstehenden Aufwendungen. 
Zweck der Stiftung ist ferner die Besoldung des nötigen 
weltlichen Personals“.

Die Stiftung wird durch den Stiftungsvorstand vertreten, 
der stets der jeweilige Summus Custos ist. Dieser wird 
vom Domkapitel aus dem Kreis der Domkapitulare ge-
wählt und vom Diözesanbischof bestätigt.

Neben dem Stiftungsvorstand besteht als weiteres sat-
zungsmäßiges Organ und als Beratungs- und Unterstüt-
zungsgremium der Vermögensverwaltungsrat. Er besteht 
aus zwei Mitgliedern des Domkapitels, ausgenommen 
Domdekan und Summus Custos, die jeweils für eine 
Amtszeit von fünf Jahren aus dem Kreis der Mitglieder 
des Domkapitels gewählt und vom Diözesanbischof be-
stätigt werden.

Die Stiftungsaufsicht obliegt der Abteilung Stiftungs-
wesen innerhalb der Bischöflichen Finanzkammer der 
Diözese Regensburg KdöR.

Die zur Erfüllung des Stiftungszwecks erforderlichen 
Mittel werden aufgebracht aus dem Ertrag und der 
sonstigen Nutzung des Stiftungsvermögens, welches 
insbesondere aus Immobiliar- und Kapitalvermögen 
besteht. Daneben dienen Einnahmen im Dom sowie 
Staatszuschüsse und freiwillige Zuschüsse der Diözese 
Regensburg oder der Domkapitel der Diözese Regens-
burg KdöR bei besonderen Anlässen der Erfüllung des 
Stiftungszwecks.

2. Vermögenserhalt und Verwirklichung des Stiftungzwecks

Zum Nachweis der realen Kapitalerhaltung wird das 
zum Abschlussstichtag bilanzierte Eigenkapital abzüglich 
zweckgebundener Rücklagen dem indexierten Stiftungs-
kapital gegenübergestellt. Das der Stiftung bilanziell zur 
Verfügung stehende Eigenkapital zum 31. Dezember 
2024 beträgt EUR 3.592.415,36 und liegt damit deutlich 
über dem indexierten, zu erhaltenden Kapital in Höhe 
von EUR 3.150.000,00. Die reale Erhaltung des Stiftungs-
kapitals – d. h. der Ausgleich der inflationsbedingten 
Geldentwertung – wurde damit erfüllt.

Zur Verwirklichung des Stiftungszwecks dienen haupt-
sächlich Einnahmen aus den Leistungen des Freistaats 
Bayern aufgrund seiner Verpflichtung gemäß Art. 10 § 1f 
Bayerisches Konkordat und Zuschüsse der Diözese Re-
gensburg. Daneben dienen die Einnahmen im Dom sowie 
die Erträge des Immobiliar- und Kapitalvermögens, wel-
che wiederum auf die staatlichen Zuschüsse angerechnet 
werden, der Verwirklichung des Stiftungszwecks.

BERICHT NACH DEM BAYERISCHEN
STIFTUNGSGESETZ ARTIKEL 14 ABS. 1 BAYSTG

Regensburg, 28. Juli 2025

Domkustodeistiftung Regensburg 
Der Stiftungsvorstand

Johann Ammer
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Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Stiftung unabhängig 

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

An die Domkustodeistiftung Regensburg,  
Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts,  
Regensburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Domkustodeistiftung 
Regensburg, Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, 
Regensburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte 
Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

BESTÄTIGUNGSVERMERK 
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsausschusses für den 
Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung ver-
mittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung 
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetz-
liche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stif-
tung zur Fortführung der Tätigkeit der Stiftung zu beurtei-
len. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit der 
Stiftung, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit 
der Stiftung zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Vermögensverwaltungsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stif-
tung zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen  
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getrof-
fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.



20  |  DOMKUSTODEISTIFTUNG� www.bistum-regensburg.de/finanzkommunikation www.bistum-regensburg.de/finanzkommunikation� DOMKUSTODEISTIFTUNG  |  2 1   

BESTÄTIGUNGSVERMERK 
DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Deggendorf, 28. Juli 2025

 
Dr. Kittl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Karl Schröder	 gez. Florian Dilger
Wirtschaftsprüfer 	 Wirtschaftsprüfer

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

 ��identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 
Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

 �erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen der Stiftung abzugeben.

 �beurteilen wir die Angemessenheit der von dem 
gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 �ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Tätigkeit der Stiftung sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Tätig-
keit der Stiftung aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Stiftung ihre Tätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

 �beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung 
vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschluss-
prüfung aufgrund Art. 14 Abs. 3 Bayerisches Stiftungs-
gesetz i. V. m. § 4 der Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Stiftungsgesetzes

Wir haben die Erhaltung des Grundstockvermögens am 
Bilanzstichtag zum 31. Dezember 2024 und die bestim-
mungsgemäße Verwendung seiner Erträge und zum Ver-
brauch bestimmter Zuwendungen im Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurde in allen wesentlichen 
Belangen das Grundstockvermögen am Bilanzstichtag 
zum 31. Dezember 2024 erhalten und die Erträge und 
zum Verbrauch bestimmten Zuwendungen wurden im 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
bestimmungsgemäß verwendet.

Wir haben unsere Prüfung aufgrund von Art. 14 Abs. 3 
Bayerisches Stiftungsgesetz durchgeführt. Danach 
wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die 
Anforderungen des IDW-Qualitätssicherungsstandards 
„Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1)“ an. Die Berufs-
pflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der 
Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprü-

fer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängig-
keit haben wir eingehalten. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend 
weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile hierzu zu dienen.

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Erhal-
tung des Grundstockvermögens und die bestimmungs-
gemäße Verwendung seiner Erträge und zum Verbrauch 
bestimmter Zuwendungen sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die er dafür als notwendig 
erachtet hat.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob in allen wesentlichen Belangen das Grund-
stockvermögen am Bilanzstichtag erhalten wurde und die 
Erträge und die zum Verbrauch bestimmten Zuwendun-
gen bestimmungsgemäß verwendet wurden sowie einen 
Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile in Bezug 
auf die Erhaltung des Grundstockvermögens und die be-
stimmungsgemäße Verwendung seiner Erträge und zum 
Verbrauch bestimmter Zuwendungen beinhaltet. Während 
der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung.
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